
 
 
 
 
ZL Aktuell Immobilien- und Baurecht 05/2011 
 
 
I. Der BGH lockert Voraussetzungen für eine Verwertungskündigung  
 
 Ein Mietverhältnis kann gekündigt werden, wenn eine angemessene wirtschaftli-

che Verwertung der Immobilie anderenfalls nicht möglich ist. Die Tatsache, dass 
der Vermieter die Immobilie im vermieteten und unrentablen Zustand erworben 
hat, steht der Kündigung nicht entgegen. 

 
 (BGH, Urteil vom 08.06.2011 – VIII ZR 226/09) 
 
 Die Vermieter sind in ungeteilter Erbengemeinschaft Eigentümer eines in der ehemaligen 

DDR liegenden Einfamilienhauses, das 1953 unter staatlicher Verwaltung an die Beklagte 
vermietet wurde. Nach dem Mauerfall sind die heutigen Vermieter in das Mietverhältnis 
eingetreten. Da ein wirtschaftliches Betreiben der sanierungsbedürftigen Immobilie nicht 
möglich war, beabsichtigen die Vermieter eine Erbauseinandersetzung. Sie kündigen das 
Mietverhältnis mit der Begründung, dass die Erbauseinandersetzung nur bei Verkauf der 
Immobilie möglich sei und der Verkauf in absehbarer Zeit nur im unvermieteten Zustand 
möglich sei.  

 
 Der BGH gibt dem Vermietern Recht. Er bestätigt, dass der Erwerb im bereits vermieteten 

und unrentablen Zustand kein Ausschlusskriterium darstellt. Auch sei es nicht notwendig, 
dass sich die wirtschaftliche Lage nach dem Erwerb wesentlich verschlechtere. Ein dauer-
hafter Verlust sei von dem Vermieter nicht hinzunehmen, da dieser mit dem Grundrecht auf 
Eigentum nach Art. 14 GG nicht vereinbar sei. Zu klären ist durch das Berufungsgericht 
nun, ob die Vermietung tatsächlich unrentabel ist und wie hoch der Mindererlös bei Verkauf 
im vermieteten Zustand ist.  

 

II. Bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann Immobilie erwerben 

Erwirbt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Grundstücks- oder Woh-
nungseigentum, reicht es für die Eintragung des Eigentumswechsels in das 
Grundbuch aus, wenn die GbR und ihre Gesellschafter in der notariellen Auflas-
sungsverhandlung benannt sind und die für die GbR Handelnden erklären, dass 
sie deren alleinige Gesellschafter sind; weiterer Nachweise der Existenz, der 
Identität und der Vertretungsverhältnisse dieser GbR bedarf es gegenüber dem 
Grundbuchamt nicht. 

(BGH, Urteil vom 28.04.2011 – V ZB 194/10) 

Das Grundbuchamt wies den Antrag einer GbR auf Eintragung einer Auflassungsvormer-
kung zurück. Die an das OLG gerichtete Beschwerde wurde ebenfalls zurückgewiesen, da 
die Existenz, die Identität und die Vertretungsberechtigung der GbR nicht in grundbuchmä-
ßiger Form nachgewiesen seien. Die zugelassene Rechtsbeschwerde der GbR sowie der Ge-
sellschafter hatte dagegen Erfolg. 

Der Erwerb von Grund- oder Wohnungseigentum durch eine GbR im Grundbuch darf nur 
vollzogen werden, wenn die Identität der Gesellschaft feststeht und diese von anderen Ge-
sellschaften bürgerlichen Rechts unterschieden werden kann. Der BGH hält es unter Be-
rücksichtigung von § 47 Abs.2 Satz1 GBO für ausreichend, dass die Gesellschafter erklären, 
dass sie allein und unverändert die einzigen Gesellschafter der GbR seien und keine Ände-
rungen im Gesellschafterverbund stattgefunden haben. Weitere Nachweise in grundbuch-
mäßiger Form zu den rechtlichen Verhältnissen der GbR sind nach der Entscheidung des 
BGH nicht erforderlich. Ausnahmen können allerdings dann bestehen, wenn das Grund-
buchamt konkrete Zweifel am aktuellen Bestand der Gesellschafter hat. 



 
 
Fragen können Sie gerne an einen der Ihnen bekannten Ansprechpartner des Teams Immobilien- 
und Baurecht oder an munich@zl-legal.de richten. 
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